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XI. ABSCHNITT. 

Verkehrserschwernisse. 

§ 89. Kennzeichnung von Verkehrshindernissen 

(1) Gegenstände, die auf der Straße stehen oder liegen, sind von den Verfügungsberechtigten durch 
das Gefahrenzeichen „Andere Gefahren“ und bei Dämmerung, Dunkelheit, Nebel oder wenn es die 
Witterung sonst erfordert durch Lampen kenntlich zu machen. Kann nur an einer Seite vorbeigefahren 
werden, so ist der Gegenstand für diejenigen, die links vorbeifahren, durch rotes Licht und für diejenigen, 
die rechts vorbeifahren, durch weißes Licht zu kennzeichnen. Kann an beiden Seiten vorbeigefahren 
werden, so ist der Gegenstand durch gelbes Licht zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf unterbleiben, 
wenn die Gegenstände am Straßenrand so gelagert sind, daß niemand gefährdet oder behindert wird und 
sie bei schlechten Sichtverhältnissen durch rückstrahlendes Material oder eine sonstige Beleuchtung 
erkennbar sind. Dauernde Absperrungen, wie etwa Mautschranken u. dgl., müssen ständig gut erkennbar 
sein. 

(2) Ist ein mehrspuriges Fahrzeug auf einer Freilandstraße auf einer unübersichtlichen Straßenstelle, 
bei durch Witterung bedingter schlechter Sicht, Dämmerung oder Dunkelheit zum Stillstand gelangt, so 
hat der Lenker diesen Umstand unverzüglich den Lenkern anderer, auf dem verlegten Fahrstreifen 
herannahender Fahrzeuge durch das Aufstellen einer nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
genehmigten Warneinrichtung anzuzeigen. Diese Warneinrichtung ist auf dem verlegten Fahrstreifen in 
der Richtung des ankommenden Verkehrs in einer der Verkehrssicherheit entsprechenden Entfernung von 
dem zum Stillstand gelangten Fahrzeug aufzustellen, damit sich die Lenker herannahender Fahrzeuge 
rechtzeitig auf das Verkehrshindernis einstellen können. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Zuletzt aktualisiert am 

14.06.2017 

Gesetzesnummer 

10011336 

Dokumentnummer 

NOR12146684 

alte Dokumentnummer 

N9196012103A 


